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(54) Bezeichnung: Bodenbaugruppe für eine induktive Ladevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft 
eine Bodenbaugruppe (1) für eine induktive Ladevorrichtung 
(2) zum Aufladen eines Kraftfahrzeugs (3) auf einem Unter-
grund (6), welche eine Spule (5) und eine Kernanordnung 
(10) mit zumindest einem Kernkörper (11) sowie eine Grund-
platte (8) aufweist.
Eine erhöhte Leistung, eine vereinfachte Herstellung sowie 
eine verbesserte Beständigkeit der Bodenbaugruppe (1) 
ergeben sich dadurch, dass eine die Kernanordnung (10) 
an der Grundplatte (8) abstützende Tragsäule (15) eine Kon-
tur (19) aufweist, mittels welcher eine Elektronik (16) in 
einem Hohlraum (14) zwischen der Grundplatte (8) und der 
Kernanordnung (10) in Richtung der Grundplatte (8) mecha-
nisch beaufschlagt ist. 



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Bodenbaugruppe für eine induktive Ladevorrichtung 
zum induktiven Laden eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Kraftfahrzeuge weisen üblicherweise einen 
elektrischen Energiespeicher, beispielsweise eine 
wiederaufladbare Batterie, zur elektrischen Versor-
gung von elektrischen Verbrauchern auf. Insbeson-
dere bei zumindest teilelektrisch angetriebenen 
Kraftfahrzeugen dient der elektrische Energiespei-
cher, welche nachfolgend auch allgemein als Batte-
rie bezeichnet wird, auch dem Antrieb des Kraftfahr-
zeugs, ist also insbesondere eine Traktionsbatterie.

[0003] Um derartige Energiespeicher wieder aufzu-
laden, ist es vorstellbar, Energiespeicher unmittelbar 
elektrisch mit einer elektrischen Energiequelle, bei-
spielsweise einem Ladepunkt, einem Netzanschluss 
und dergleichen, zu verbinden. Dies erfordert übli-
cherweise eine manuelle Handlung eines Nutzers, 
um insbesondere besagte elektrische Verbindung 
herzustellen.

[0004] Bekannt ist es auch, das Kraftfahrzeug, das 
heißt insbesondere die Batterie, induktiv zu laden. 
Entsprechende Ladevorrichtungen weisen im Kraft-
fahrzeug und außerhalb des Kraftfahrzeugs jeweils 
eine Baugruppe auf. In der stationären Baugruppe 
außerhalb des Kraftfahrzeugs befindet sich eine Pri-
märspule, welche mit einer Sekundärspule der Bau-
gruppe im Kraftfahrzeug induktiv zusammenwirkt, 
um das Kraftfahrzeug aufzuladen. Die Baugruppe 
im Kraftfahrzeug wird auch als Kraftfahrzeug-Bau-
gruppe oder „Vehicle Assembly“ bezeichnet. Die 
Baugruppe außerhalb des Kraftfahrzeugs befindet 
sich im Betrieb in der Regel unterhalb des Kraftfahr-
zeugs und wird auch als Bodenbaugruppe oder 
„Ground Assembly“ bezeichnet.

[0005] Im Betrieb der Bodenbaugruppe entsteht 
Wärme. Diese Wärme kann zu Beschädigungen der 
Bodenbaugruppe und/oder Leistungsreduzierung 
der Bodenbaugruppe führen.

[0006] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit der Aufgabe, für eine Bodenbaugruppe der vor-
stehend genannten Art eine verbesserte oder zumin-
dest andere Ausführungsform anzugeben, welche 
insbesondere Nachteile aus dem Stand der Technik 
beseitigt. Insbesondere beschäftigt sich die vorlie-
gende Erfindung mit der Aufgabe, für die Bodenbau-
gruppe eine verbesserte oder zumindest andere 
Ausführungsform anzugeben, welche sich durch 
eine erhöhte Leistung und/oder eine verbesserte 
Beständigkeit und/oder eine vereinfachte Herstel-
lung auszeichnet.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0008] Die vorliegende Erfindung beruht demnach 
auf dem allgemeinen Gedanken, eine Elektronik der 
Bodenbaugruppe mittels Konturen von Tragsäulen 
mechanisch in Richtung einer Grundplatte der 
Bodenbaugruppe zu beaufschlagen. Somit kommt 
es zu einer definierten und einfachen Positionierung 
der Elektronik relativ zur Grundplatte mit bereits vor-
handenen Mitteln, sodass die Wärmeübertragung 
zwischen der Elektronik und der Grundplatte bei 
einer vereinfachten Herstellung erhöht ist. Die ver-
besserte Wärmeübertragung zwischen der Elektro-
nik und der Grundplatte führt dazu, dass die Elektro-
nik im Betrieb auf vereinfachte Weise gekühlt wird. 
Dies erlaubt es, die Bodenbaugruppe mit einer 
erhöhten Leistung zu betreiben. Insbesondere wer-
den auf diese Weise beabsichtigt durchgeführte Leis-
tungsreduzierungen zur Vermeidung von thermi-
schen Schäden, auch als „Derating“ bekannt, 
vermieden oder zumindest reduziert. In der Folge 
kann die Bodenbaugruppe, auch bei erhöhten 
Umgebungstemperaturen, mit erhöhter Leistung 
betrieben werden. Zudem werden auf diese Weise 
aufgrund von erhöhten Temperaturen auftretende 
Beschädigungen der Bodenbaugruppe, insbeson-
dere der Elektronik, vermieden oder zumindest redu-
ziert. In der Folge ist die Lebensdauer der Bodenbau-
gruppe erhöht und somit deren Beständigkeit 
verbessert.

[0009] Dem Erfindungsgedanken entsprechend 
weist die Bodenbaugruppe die Grundplatte und eine 
Spule auf, welche in einer nachfolgend auch als 
Abstandsrichtung bezeichneten Richtung zueinan-
der beabstandet sind. Die Bodenbaugruppe weist 
ferner eine zumindest einen Kernkörper aufweisende 
Kernanordnung zur Magnetflussführung auf. Die 
Kernanordnung ist in Abstandsrichtung zur Grund-
platte und zur Spule beabstandet. Ferner ist die 
Kernanordnung zwischen der Grundplatte und der 
Spule angeordnet. Zwischen der Kernanordnung 
und der Grundplatte ist ein Hohlraum ausgebildet. 
Zwischen zumindest einem der wenigstens einen 
Kernkörper und der Grundplatte verläuft zumindest 
ein Körper, welcher sich in Abstandsrichtung durch 
den Hohlraum erstreckt und die Kernanordnung an 
der Grundplatte abstützt. Der Körper wird nachfol-
gend auch als Tragsäule bezeichnet. Zumindest 
eine der Tragsäulen weist eine Kontur auf. Im Hohl-
raum ist ferner eine Elektronik der Bodenbaugruppe 
angeordnet. Dabei ist die Elektronik mittels zumin-
dest einer der wenigstens einen Konturen in 
Abstandsrichtung mechanisch gegen die Grund-
platte beaufschlagt.
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[0010] Unter „Kontur“ der Tragsäule ist vorliegend 
ein sich in Abstandsrichtung ändernder Querschnitt 
der Tragsäule zu verstehen. Das heißt, dass die 
Erstreckung der Tragsäule quer zur Abstandsrich-
tung entlang der Abstandsrichtung variiert, sodass 
zumindest eine solche Kontur vorhanden ist.

[0011] Zumindest eine Kontur kann sich die 
Abstandsrichtung umlaufend, insbesondere 
geschlossen umlaufend, über die zugehörige Trag-
säule erstrecken. Insbesondere kann die Kontur 
bezüglich Rotationen um die Abstandsrichtung sym-
metrisch sein. 

[0012] Ebenso ist es vorstellbar, dass zumindest 
eine Kontur die Abstandsrichtung umlaufend ledig-
lich lokal angeordnet ist. Dementsprechend ist die 
Kontur bezüglich Rotationen um die Abstandsrich-
tung asymmetrisch.

[0013] Die jeweilige Tragsäule kann eine beliebige 
Grundform aufweisen. Insbesondere kann die jewei-
lige Tragsäule eine bezüglich Rotationen um die 
Abstandsrichtung zumindest Zweifache symmetri-
sche Grundform aufweisen. Insbesondere ist es vor-
stellbar, dass zumindest eine Tragsäule eine zylind-
rische Grundform aufweist.

[0014] Die Bodenbaugruppe kommt in einer Lade-
vorrichtung zum induktiven Laden eines elektrischen 
Energiespeichers, nachfolgend auch als Batterie 
bezeichnet, eines Kraftfahrzeugs zum Einsatz. Die 
Bodenbaugruppe ist dabei stationär und wirkt zu die-
sem Zweck mit einer Baugruppe des Kraftfahrzeugs 
zusammen. In der Ladevorrichtung wirkt die Spule 
der Bodenbaugruppe als Primärspule mit einer 
Sekundärspule der Baugruppe am/im Kraftfahrzeug 
zusammen. Die Primärspule erzeugt im Betrieb ein 
magnetisches Wechselfeld, welches mit der Sekun-
därspule induktiv zusammenwirkt.

[0015] Die Bodenbaugruppe befindet sich zu die-
sem Zweck üblicherweise auf einem Untergrund 
oder ist in einer Vertiefung des Untergrunds eingelas-
sen. Dabei verläuft die Abstandsrichtung entlang der 
Lotrichtung, sodass die Grundplatte der Bodenbau-
gruppe entlang der Lotrichtung unten angeordnet ist.

[0016] Die Bodenbaugruppe ist dazu ausgelegt, im 
Betrieb auf sie wirkende mechanische Lasten 
beschädigungsfrei auf die Grundplatte und von der 
Grundplatte auf den Untergrund oder in einer im 
Untergrund eingebrachten Vertiefung zu übertragen. 
Das heißt, dass die Bodenbaugruppe derart ausge-
legt ist, dass ein Kraftfahrzeug auf der Bodenbau-
gruppe abgestellt werden und/oder über die Boden-
baugruppe fahren kann, ohne dass es zu 
Beschädigungen der Bodenbaugruppe kommt. 

[0017] Dabei dient die zumindest eine Tragsäule 
insbesondere einer Lastenübertragung auf die 
Grundplatte derart, dass die Kernanordnung unbe-
schädigt bleibt.

[0018] Die jeweilige Tragsäule erstreckt sich im 
Hohlraum quer zur Abstandsrichtung lediglich lokal. 
Das heißt insbesondere, dass die zumindest eine 
Tragsäule den Hohlraum durchdringt, diesen aber 
nicht ausfüllt.

[0019] Bevorzugt liegt zumindest einer der wenigs-
tens einen Kernkörper, besonders bevorzugt der 
jeweilige Kernkörper, mit seiner der Grundplatte 
zugewandten Unterseite lokal auf einer der wenigs-
tens einen Tragsäulen auf. Das heißt, dass die Auf-
lagefläche, mit welcher die Unterseite auf dem Trä-
gerkörper liegt, kleiner ist als die gesamte Unterseite. 
Es erfolgt also eine lokale Lastübertragung vom 
Kernkörper in den Tragsäule. Dies führt aufgrund 
der somit erzielen reduzierten Biegebeanspruchung 
zu einer reduzierten Beschädigungsgefahr, insbe-
sondere Bruchgefahr, der Kernkörper.

[0020] Prinzipiell kann die Bodenbaugruppe ledig-
lich eine einzige solche Tragsäule aufweisen. Bevor-
zugt weist die Bodenbaugruppe zumindest zwei quer 
zur Abstandsrichtung zueinander beabstandete 
Tragsäulen auf.

[0021] Die jeweilige Tragsäule ist vorteilhaft zumin-
dest in dem auf dem Untergrund und/oder im Unter-
grund angeordneten Zustand der Bodenbaugruppe 
an der Grundplatte fixiert. Dies führt zu einem defi-
nierten und vorgegebenen Abstand der Tragsäule 
zur Grundplatte und folglich zu einem entsprechend 
definierten und vorgegebenen Abstand der Kontur 
zur Grundplatte. Daraus resultiert eine definierte 
und/oder vorgegebene mechanische Beaufschla-
gung der Elektronik in Richtung der Grundplatte.

[0022] Das Fixieren der jeweiligen Tragsäule an der 
Grundplatte kann beliebig erfolgen. Dies erfolgt bei-
spielsweise durch eine stoffschlüssige Verbindung, 
etwa eine Klebverbindung, der Tragsäule mit der 
Grundplatte. Alternativ oder zusätzlich kann die 
jeweilige Tragsäule mittels einer Schraubverbindung 
an der Grundplatte fixiert sein.

[0023] Die Elektronik kommt vorteilhaft zum Betrei-
ben der Bodenbaugruppe zum Einsatz. Insbeson-
dere kann die Elektronik zur Versorgung der Spule 
der Bodenbaugruppe zum Einsatz kommen. Bei der 
Elektronik kann es sich also insbesondere um eine 
Leistungselektronik handeln.

[0024] Die Elektronik weist vorteilhaft eine Leiterpla-
tine, dem Fachmann auch unter der Abkürzung 
„PCB“ bekannt, und/oder zumindest ein elektron-
isches Bauteil, insbesondere zumindest ein elektron-
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isches Leistungsbauteil, auf. Vorteilhaft ist zumindest 
eines der elektronischen Bauteile auf der der Grund-
platte zugewandten Seite der Elektronik angeordnet. 
Da solche Bauteile üblicherweise im Betrieb erhöht 
Wärme erzeugen, kommt es somit zu einer verbes-
serten Kühlung der Elektronik über die Grundplatte.

[0025] Bevorzugt weist die Elektronik eine Leiterpla-
tine auf, an der zumindest ein solches elektronisches 
Bauteil angebracht ist. Besonders bevorzugt sind 
dabei Ausführungsformen, bei denen zumindest 
eines der Bauteile auf der der Grundplatte zuge-
wandten Seite der Leiterplatine angeordnet ist.

[0026] Die Grundplatte dient also neben der Abstüt-
zung der Tragsäulen und somit der Lastübertragung 
auf den Untergrund und/oder in der Vertiefung des 
Untergrunds dem Temperieren, insbesondere Küh-
len, der Bodenbaugruppe, insbesondere der Elektro-
nik. Bei der Grundplatte handelt es sich also zugleich 
um eine Kühlplatte.

[0027] Bevorzugt ist die Grundplatte ferner zum 
Abschirmen magnetischer und/oder elektromagneti-
scher Strahlen ausgestaltet. Zu diesem Zweck ist die 
Grundplatte beispielsweise aus einem Metall oder 
einer Metalllegierung hergestellt.

[0028] Die Grundplatte kann zur verbesserten Tem-
perierung der Bodenbaugruppe zumindest einen 
durchströmbaren Kanal aufweisen, durch den im 
Betrieb ein Fluid strömen und insbesondere Wärme 
aufnehmen kann.

[0029] Bei vorteilhaften Ausführungsformen ist zwi-
schen der Elektronik und der Grundplatte ein thermi-
sches Interfacematerial, auch unter der Abkürzung 
„TIM“ bekannt, angeordnet. Somit wird die Wärme-
übertragung zwischen der Elektronik und der Grund-
platte und somit insbesondere eine Kühlung der 
Elektronik verbessert.

[0030] Bevorzugt ist es dabei, wenn das thermische 
Interfacematerial in direktem Kontakt mit der Elektro-
nik und/oder der Grundplatte steht. Dies führt zu 
einer weiteren Erhöhung der Wärmeübertragung 
zwischen der Elektronik und der Grundplatte.

[0031] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist das 
thermische Interfacematerial durch die mittels der 
Kontur auf die Elektronik wirkenden Beaufschlagung 
gegen die Grundplatte gepresst. Das heißt, dass die 
Elektronik mittels der Kontur gegen die Grundplatte 
mechanisch beaufschlagt ist und somit das thermi-
sche Interfacematerial gegen die Grundplatte presst. 
Somit kommt es zu einem verbesserten und/oder 
großflächigeren thermischen Kontakt zwischen der 
Grundplatte und dem thermischen Interfacematerial 
sowie zwischen dem thermischen Interfacematerial 
und der Elektronik. In der Folge ist die Wärmeüber-

tragung zwischen der Elektronik und der Grundplatte 
verbessert.

[0032] Als bevorzugt gelten Ausführungsformen, bei 
denen das thermisches Interfacematerial in 
Abstandsrichtung elastisch ist, wobei die Beauf-
schlagung das thermisches Interfacematerial in 
Abstandsrichtung komprimiert. Durch die Kompri-
mierung des thermischen Interfacematerials kommt 
es zu einer Reduzierung des thermischen Übergans-
widerstands zwischen der Elektronik und der Grund-
platte. In der Folge wird die Wärmeübertragung zwi-
schen der Elektronik und der Grundplatte weiter 
verbessert. Zusätzlich bietet das thermische Interfa-
cematerial durch die elastische Eigenschaft einen 
Ausgleich möglicher im Betrieb und/oder während 
der Lebensdauer der Baugruppe auftretender Ände-
rungen der Abstände in Abstandsrichtung. Mit ande-
ren Worten, die elastische Eigenschaft des thermi-
schen Interfacematerials sowie das Beaufschlagen 
des thermischen Interfacematerial mittels der zumin-
dest einen Kontur gegen die Grundplatte sorgen 
zusätzlich dafür, dass auch bei möglichen auftreten-
den Abstandsänderungen, welche thermisch und/o-
der Verschleiß bedingt sein können, ein Ausgleich 
dieser Änderungen stattfindet und zugleich die ther-
mische Verbindung zwischen der Grundplatte und 
der Elektronik weiter erhalten bleibt. Somit wird also 
die Wärmeübertragung über die Lebensdauer und/o-
der im Betrieb der Bodenbaugruppe erhöht und sta-
bilisiert.

[0033] Grundsätzlich ist es möglich, das thermische 
Interfacematerial vollständig und vollflächig zwi-
schen der Elektronik und der Grundplatte anzuord-
nen. Das heißt, dass zwischen der Elektronik und 
der Grundplatte gänzlich das Interfacematerial ange-
ordnet ist.

[0034] Vorstellbar ist es auch, das thermische Inter-
facematerial lediglich in Bereichen mit erhöhter Wär-
meerzeugung anzuordnen. Zu diesen Bereichen 
gehören insbesondere die elektronischen Bauteile 
der Elektronik. Dementsprechend kann das thermi-
sche Interfacematerial lediglich lokal zwischen 
zumindest einem elektronischen Bauteil und der 
Grundplatte angeordnet sein.

[0035] Das thermische Interfacematerial kann prin-
zipiell ein Beliebiges sein.

[0036] Insbesondere kann das thermische Interfa-
cematerial aus zumindest einem mit Thermoleitparti-
keln gefüllten Polymer hergestellt sein. Dieses 
gefüllte Polymer kann dabei als aushärtbare Paste, 
beispielsweise mittels Siebdruck,

[0037] Dispensen und dergleichen, aufgetragen 
werden. Die Aushärtung kann sowohl im vollständi-
gen Zusammenbau, d.h. in einem Sandwichkonst-
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rukt zwischen der Grundplatte und der Elektronik, 
erfolgen. Ebenso kann die Aushärtung nur einseitig, 
das heißt entweder aufgetragen auf der Grundplatte 
oder auf der Elektronik, erfolgen.

[0038] Bei bevorzugten Ausführungsformen wird 
das thermische Interfacematerial durch das Beauf-
schlagen der Elektronik in Richtung der Grundplatte 
mit einem vorgegebenen Druck gegen die Grund-
platte komprimiert. Vorteilhaft beträgt dieser Druck 
zumindest 0,1 bar, bevorzugt zumindest 0,5 bar, 
besonders bevorzugt zumindest 1 bar.

[0039] Das Beaufschlagen der Elektronik in Rich-
tung der Grundplatte mittels der zumindest einen 
Kontur kann sowohl unmittelbar mittels zumindest 
einer Kontur als auch mittelbar mittels zumindest 
einer Kontur erfolgen. Selbstverständlich ist es auch 
vorstellbar, dass zumindest eine Kontur die Elektro-
nik unmittelbar in Richtung der Grundplatte beauf-
schlagt und zumindest eine Kontur die Elektronik 
oder eine andere Elektronik mittelbar gegen die 
Grundplatte beaufschlagt.

[0040] Bei einem unmittelbaren Beaufschlagen mit-
tels einer Kontur ist die Elektronik, vorzugsweise die 
Leiterplatine, in unmittelbaren mechanischen Kon-
takt mit der Kontur.

[0041] Bevorzugt ist es dabei, wenn zumindest eine 
der wenigstens einen Konturen die Elektronik, insbe-
sondere die Leiterplatine, unmittelbar in Abstands-
richtung gegen die Grundplatte mechanisch beauf-
schlagt. Vorteilhaft liegt dabei die Kontur auf der 
von der Grundplatte abgewandten Seite der Elektro-
nik, insbesondere der Leiterplatine, auf.

[0042] Bei einem mittelbaren Beaufschlagen mittels 
der Kontur ist zwischen der Kontur und der Elektronik 
ein weiterer Körper vorgesehen, welcher nachfol-
gend auch als Niederhalter bezeichnet wird. Die Kon-
tur wirkt dabei mechanisch auf den Niederhalter, der 
wiederum die Elektronik in Richtung der Grundplatte 
mechanisch beaufschlagt. Vorteilhaft ist dabei der 
Niederhalter sowohl mit der Kontur als auch mit der 
Elektronik in unmittelbarem mechanischen Kontakt.

[0043] Bevorzugt ist es, wenn im Hohlraum zumin-
dest ein Niederhalter angeordnet ist. Dabei beauf-
schlagt zumindest eine der wenigstens einen Kontu-
ren von zumindest einer Tragsäule zumindest einen 
der wenigstens einen Niederhalter mechanisch in 
Richtung der Grundplatte, sodass der zumindest 
eine Niederhalter die Elektronik in Abstandsrichtung 
gegen Grundplatte mechanisch beaufschlagt.

[0044] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist der 
Niederhalter aus einem magnetisch und/oder elekt-
romagnetisch möglichst inaktiven Material, vorzugs-
weise aus einem Kunststoff, hergestellt. Bei zumin-

dest einem Niederhalter handelt es sich also 
bevorzugt um einen Kunststoffkörper. Somit kommt 
es zu keiner oder einer zumindest reduzierten Wech-
selwirkung des Niederhalter mit dem im Betrieb im 
Hohlraum gegebenen magnetischen und/oder elekt-
romagnetischen Feld. Dies führt zu einer reduzierten 
Beeinträchtigung der Funktion der Bodenbaugruppe. 
Bei dem Kunststoff handelt es sich vorzugsweise um 
einen solchen mit geringer Kriechneigung, insbeson-
dere um Polyamide, kurz „PA“, und/oder Polyether-
sulfon, kurz „PES“.

[0045] Vorteilhaft sind Ausführungsformen, bei 
denen zumindest einer der wenigstens einen Nieder-
halter als ein in Abstandsrichtung wirkendes Feder-
element ausgebildet ist. Somit können insbesondere 
im Betrieb auftretende und beispielsweise thermisch 
bedingte Abstandsänderungen in Abstandsrichtung 
ausgeglichen werden. Dies führt dazu, dass die 
Elektronik und/oder das thermische Interfacematerial 
mit einem vorgegebenen und/oder definierten Druck 
in Richtung der Grundplatte beaufschlagt werden. 
Zudem erlaubt es das Federelement, die Bodenbau-
gruppe vereinfacht herzustellen.

[0046] Zum Ausbilden des Niederhalters als Feder-
element kann der Niederhalter aus einem flachen 
Material durch Umformen des Materials hergestellt 
sein.

[0047] Zumindest eine der Konturen kann an der 
zugehörigen Tragsäule ausgeformt, das heißt mit 
der zugehörigen Tragsäule monolithisch, sein.

[0048] Ebenso kann zumindest eine der Konturen 
an der zugehörigen Tragsäule unvorstellbar befestigt 
sein. Das heißt dass die Kontur und die Tragsäule 
separat hergestellt und anschließend aneinander 
befestigt sein können.

[0049] Vorstellbar ist es auch, dass zumindest eine 
der wenigstens einen Konturen an der zugehörigen 
Tragsäule entlang der Abstandsrichtung verstellbar 
ist. Somit kann der Abstand der Kontur zu Elektronik 
und somit die mittels der Kontur bewirkte mechani-
sche Beaufschlagung, insbesondere der Druck, 
durch das Verstellen der Kontur geändert werden. 
Folglich ist es insbesondere möglich, die Kontur bei 
Bedarf, beispielsweise nach einer gewissen 
Betriebsdauer der Bodenbaugruppe, in Abstands-
richtung zur verstellen, um den auf die Elektronik wir-
kenden Druck entsprechend anzupassen. Ebenso 
kann die Beaufschlagung somit beim Aufstellen der 
Bodenbaugruppe vereinfacht an die lokalen Gege-
benheiten angepasst werden.

[0050] Das Verstellen der Kontur an der zugehöri-
gen Tragsäule in Abstandsrichtung kann prinzipiell 
beliebig realisiert sein.

5/15

DE 10 2022 202 345 A1 2023.09.14



[0051] Vorstellbar ist es, zu diesem Zweck die Kon-
tur mittels eines Gewindegang an der Tragsäule 
anzubringen.

[0052] Die Spule der Bodenbaugruppe kann prinzi-
piell beliebig ausgebildet sein. Vorteilhaft weist die 
Spule zumindest eine Spulenwicklung auf. Vorstell-
bar ist es auch, dass die Spule zwei oder mehr Spu-
lenwicklungen aufweist.

[0053] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist die 
Spule als eine Flachspule ausgebildet. Somit 
kommt es zu einer kompakten Ausbildung der 
Bodenbaugruppe und/oder zu einem großflächige-
ren Zusammenwirken mit der Sekundärspule.

[0054] Der zumindest eine Kernkörper der Kernan-
ordnung dient, wie vorstehend erläutert, der Magnet-
flussführung des von der Spule erzeugten Felds. Ent-
sprechend ist der zumindest eine Kernkörper 
ausgestaltet. Die Kernanordnung sorgt dabei dafür, 
dass eine Ausbreitung des Magnetfelds in Richtung 
der Grundplatte verhindert oder zumindest reduziert 
ist. Dies führt insbesondere zu einer Reduzierung 
von energetischen Verlusten und folglich einer Erhö-
hung der Effizienz. Zu diesem Zweck weist der 
zumindest eine Kernkörper bevorzugt eine relative 
magnetische Permeabilität µr von zumindest zwei 
auf. Für die relative magnetische Permeabilität µr 
des zumindest einen Kernkörpers gilt also: µr ≥ 2. 
Zudem ist der zumindest eine Kernkörper zu diesem 
Zweck elektrisch von der Spule getrennt. Insbeson-
dere handelt es sich bei dem Kernkörper um einen 
Ferritkörper. Vorteilhaft ist dabei, wenn sich der 
zumindest eine Kernkörper quer zur Abstandsrich-
tung plattenförmig erstreckt. Bei dem jeweiligen 
Kernkörper handelt es sich also vorteilhaft um eine 
Ferritplatte.

[0055] Bevorzugt weist die Kernanordnung zumin-
dest zwei Kernkörper auf, wobei die Bodenbau-
gruppe für den jeweiligen Kernkörper eine zugehö-
rige Tragsäule aufweist.

[0056] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Bau-
gruppe für den jeweiligen Kernkörper eine zugehö-
rige solche Tragsäule aufweist. Dabei verläuft die 
jeweilige Tragsäule in Abstandsrichtung zwischen 
dem zugehörigen Kernkörper und der Grundplatte 
und stützt den zugehörigen Kernkörper an der 
Grundplatte ab. Besonders bevorzugt liegt zumin-
dest einer der wenigstens einen Kernkörper, vorteil-
haft der jeweilige Kernkörper, mit seiner der Grund-
platte zugewandten Unterseite ausschließlich auf der 
zugehörigen Tragsäule auf. Eine Lastübertragung in 
Abstandsrichtung in Richtung der Grundplatte erfolgt 
somit ausschließlich über die zugehörige Tragsäule. 
Dies führt zu einer reduzierten Biegebeanspruchung 
des zumindest einen Kernkörpers und somit zu einer 
besonders effektiven Reduzierung der Beschädi-

gungsgefahr und/oder Bruchgefahr des zumindest 
einen Kernkörpers.

[0057] Vorstellbar ist es, dass sich die Elektronik 
über die gesamte Grundplatte erstreckt. Das heißt, 
dass die Elektronik die Grundplatte insgesamt Bede-
cken kann.

[0058] Vorstellbar ist es, dass die Elektronik zumin-
dest zwei Elektronikmodule aufweist, welche jeweils 
eine Leiterplatine und zumindest ein elektrisches 
Bauteil aufweisen können. Dabei ist zumindest 
eines der Elektronikmodule, bevorzugt das jeweilige 
Elektronikmodul, mittels zumindest einer solchen 
Kontur in Richtung der Grundplatte beaufschlagt.

[0059] Vorteilhaft bedeckt die Elektronik bzw. Bede-
cken die Elektronikmodule die Grundplatte lediglich 
teilweise, sodass die Grundplatte teilweise frei bleibt. 
Somit temperiert, insbesondere kühlt, die Grund-
platte auch den Hohlraum und/oder die Kernanord-
nung und/oder die Spule.

[0060] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0061] Es versteht sich, dass die vorstehend 
genannten und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen 
Kombination, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0062] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder ähnliche oder funktional gleiche Komponenten 
beziehen.

[0063] Es zeigen, jeweils schematisch

Fig. 1 eine stark vereinfachte Darstellung einer 
induktiven Ladevorrichtung mit einer Bodenbau-
gruppe und einem Kraftfahrzeug,

Fig. 2 die Ansicht aus Fig. 1 bei einem anderen 
Ausführungsbeispiel,

Fig. 3 einen Schnitt durch die Bodenbaugruppe 
im Bereich einer Tragsäule,

Fig. 4 einen Schnitt durch die Bodenbaugruppe 
bei einem anderen Ausführungsbeispiel,

Fig. 5 bis Fig. 8 Seitenansichten der Tragsäule 
bei jeweils einem anderen Ausführungsbeispiel.

[0064] Eine Bodenbaugruppe 1, wie sie beispiels-
weise in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt ist, kommt in 
einer in den Fig. 1 und Fig. 2 beispielhaft und stark 
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vereinfacht dargestellten Ladevorrichtung 2 zum 
induktiven Laden eines nicht gezeigten elektrischen 
Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs 3 zum Ein-
satz. Zum induktiven Laden des elektrischen Ener-
giespeichers wirkt die Bodenbaugruppe 1 mit einer 
zugehörigen Baugruppe 4 des Kraftfahrzeugs 3 
zusammen. Die Wechselwirkung erfolgt durch eine 
Spule 5 der Bodenbaugruppe 1, welche als Primär-
spule 5 der Ladevorrichtung 2 dient, und eine nicht 
gezeigte Sekundärspule der Baugruppe 4 des Kraft-
fahrzeugs 3. In den in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten 
Ausführungsbeispielen weist die Spule 5 zumindest 
eine Spulenwicklung 9 auf und ist als eine Flachspule 
20 ausgebildet. Das Kraftfahrzeug 3 befindet sich 
zum induktiven Laden mittels der Ladevorrichtung 2 
auf einem Untergrund 6 und ist insbesondere auf 
dem Untergrund 6 abgestellt. In dem in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ist die Bodenbaugruppe 1 
auf dem Untergrund 6 angeordnet und liegt auf dem 
Untergrund 6. In dem in Fig. 2 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Bodenbaugruppe 1 in einer Ver-
tiefung angeordnet und in den Untergrund 6 einge-
lassen, sodass die Bodenbaugruppe 1 mehr oder 
weniger mit dem Untergrund 6 abschließt.

[0065] Die Bodenbaugruppe 1 weist eine Platte 8 
auf, mit welcher die Bodenbaugruppe 1 auf dem 
Untergrund 6 bzw. in der Vertiefung aufliegt. Die 
Platte 8 wird nachfolgend auch als Grundplatte 8 
bezeichnet. Die Grundplatte 8 ist in einer Richtung 
7 zur Spule 5 beabstandet, welche nachfolgend 
auch als Abstandsrichtung 7 bezeichnet wird. Die 
Abstandsrichtung 7 verläuft hierbei entlang der Lot-
richtung und entspricht insbesondere einer Flächen-
normalen der Grundplatte 8.

[0066] Wie den Fig. 3 und Fig. 4 entnommen wer-
den kann, weist die Bodenbaugruppe 1 ferner zur 
Magnetflussführung eine zumindest einen Kernkör-
per 11 umfassende Kernanordnung 10 auf. Die Kern-
anordnung 10 ist zur Grundplatte 8 in Abstandsrich-
tung 7 beabstandet. Zudem ist die Kernanordnung 
10 in Abstandsrichtung 7 zwischen der Grundplatte 
8 und der Spule 5 angeordnet. Somit ist zwischen der 
Kernanordnung 10 und der Grundplatte 8 ein Hohl-
raum 14 ausgebildet. In den gezeigten Ausführungs-
beispielen weist die Kernanordnung 10 zumindest 
zwei Kernkörper 11 auf, welche zueinander beab-
standet sind. In den gezeigten Ausführungsbeispie-
len sind die Kernkörper 11 als Ferritkörper 21 ausge-
bildet, welche sich quer zur Abstandsrichtung 7 
plattenförmig erstrecken. Zwischen zumindest 
einem der wenigstens einen Kernkörper 11 und der 
Grundplatte 8 verläuft zumindest ein Körper 15, wel-
cher sich in Abstandsrichtung 7 durch den Hohlraum 
14 erstreckt und die Kernanordnung 10 an der 
Grundplatte 8 abstützt. Der Körper 15 wird nachfol-
gend auch als Tragsäule 15 bezeichnet. In den 
gezeigten Ausführungsbeispielen ist für den jeweili-
gen Kernkörper 11 eine zugehörige Tragsäule 15 

vorgesehen, welche sich in Abstandsrichtung 7 von 
der Grundplatte 8 in Richtung des zugehörigen Kern-
körpers 11 erstreckt und somit insbesondere den 
zugehörigen Kernkörper 11 an der Grundplatte 8 
abstützt. Bevorzugt liegt dabei die jeweilige Trag-
säule 15 lokal und mittig am zugehörigen Kernkörper 
11 an. Im Hohlraum 14 ist eine Elektronik 16 der 
Bodenbaugruppe 1, beispielsweise zur Versorgung 
der Spule 5, angeordnet. Wie den Fig. 3 bis Fig. 8 
entnommen werden kann, weist dabei zumindest 
eine der wenigstens einen Tragsäulen 15 eine Kon-
tur 19 auf. Wie den Fig. 3 und Fig. 4 entnommen 
werden kann, ist die Elektronik 16 mittels zumindest 
einer der wenigstens einen Konturen 19 in Abstands-
richtung 7 mechanisch gegen die Grundplatte 8 
beaufschlagt. Somit kommt es zu einer verbesserten 
Wärmeübertragung zwischen der Elektronik 16 und 
der Grundplatte 8. In der Folge kommt es zu einer 
verbesserten Temperierung der Elektronik 16 über 
die Grundplatte 8. Insbesondere erfolgt auf diese 
Weise eine verbesserte Kühlung der Elektronik 16 
über die Grundplatte 8. Folglich kommt es auf diese 
Weise zu einer vereinfachten Temperierung der 
Elektronik 16. Dementsprechend kann die Elektronik 
16 und folglich die Bodenbaugruppe 1 mit einer 
erhöhten Leistung betrieben und/oder ein sogenann-
tes „Derating“, bei welchem die Leistung der Boden-
baugruppe 1 aufgrund erhöhter Temperaturen, ins-
besondere zur Vermeidung von Beschädigungen, 
gezielt runter geregelt wird, zumindest reduziert wer-
den. In der Folge kann die Bodenbaugruppe 1 mit 
einer erhöhten Leistung betrieben und/oder Beschä-
digungen der Bodenbaugruppe 1 aufgrund im 
Betrieb entstehender Wärme zumindest reduziert 
werden.

[0067] Unter der „Kontur 19“ ist, wie beispielhaft den 
Fig. 3 bis Fig. 8 entnommen werden kann, ein sich 
entlang der Abstandsrichtung 7 verändernder Quer-
schnitt der zugehörigen Tragsäule 15 zu verstehen. 
Diese Querschnittsänderung ist dabei derart, dass 
sich, vorteilhaft durch eine formschlüssige Verbin-
dung, die mechanische Beaufschlagung auf die 
Elektronik 16 in Richtung der Grundplatte 8 ausüben 
lässt.

[0068] Die mechanische Beaufschlagung der Elekt-
ronik 16 mittels der Kontur 15 kann, wie Fig. 3 ent-
nommen werden kann, unmittelbar mittels der Kontur 
19 erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann die 
mechanische Beaufschlagung der Elektronik 16 mit-
tels der Kontur 15, wie Fig. 4 entnommen werden 
kann, mittelbar über einen mit der Kontur 15 und 
der Elektronik 16 mechanisch zusammenwirkenden 
Körper 23 erfolgen, der nachfolgend auch als Nieder-
halter 23 bezeichnet wird. Der Niederhalter 23 ist im 
gezeigten Ausführungsbeispiel zwischen der Kontur 
15 und der Elektronik 16 angeordnet und mit diesen 
in unmittelbarem Kontakt.
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[0069] Die jeweilige Tragsäule 15 ist zumindest im 
Betrieb der Bodenbaugruppe 1 mit der Grundplatte 
8 in Kontakt. In den gezeigten Ausführungsbeispie-
len und bevorzugt ist die jeweilige Tragsäule 15 an 
ihrer der Grundplatte 8 zugewandten Seite mecha-
nisch an der Grundplatte 8 fixiert. Somit kommt es 
zu einer definierten Abstützung der Kernanordnung 
10 an der Grundplatte 8. Darüber hinaus ist es 
somit möglich, zwischen der Tragsäule 15 und 
somit der Kontur 19 und der Grundplatte 8 einen in 
Abstandsrichtung 7 definierten Abstand vorzugeben 
und/oder Änderungen dieses Abstandes zu begren-
zen. In der Folge ist die Elektronik 16 mittels der 
zumindest einen Kontur 19 gleich bzw. konstant 
gegen die Grundplatte 8 mechanisch beaufschlagt. 
Dies führt zu einer verbesserten Wärmeübertragung 
zwischen der Elektronik 16 und der Grundplatte 8. 
Die Fixierung der jeweiligen Tragsäule 15 an der 
Grundplatte 8 kann dabei, wie den Fig. 3 und Fig. 4 
entnommen werden kann stoffschlüssig über eine 
Klebverbindung 27 und/oder, wie Fig. 3 entnommen 
werden kann, mittels einer Schraubverbindung 28 
realisiert sein. Ist eine Schraubverbindung 28 vorge-
sehen, so ist bevorzugt im Bereich der Schraubver-
bindung 28, wie Fig. 3 ebenfalls entnommen werden 
kann, bevorzugt eine Dichtung 31 vorgesehen, um 
die für die Verschraubung 28 notwendigen Öffnun-
gen derart abzudichten, dass der Hohlraum 14 nach 
außen abgedichtet ist.

[0070] Die mechanische Beaufschlagung der Elekt-
ronik 16 in Richtung der Grundplatte 8 mittels der 
zumindest einen Kontur 19 hält die Elektronik 16 im 
Hohlraum 14 in Abstandsrichtung 7. Wie Fig. 4 ent-
nommen werden kann, können zum Halten der Elekt-
ronik 16 quer zur Abstandsrichtung 7 andere Maß-
nahmen ergriffen werden. Bei dem in Fig. 4 
gezeigten Ausführungsbeispiel steht zu diesem 
Zweck von der Grundplatte 8 zumindest ein 
Anschlussdom 29 ab. Der Anschlussdom 29 erlaubt 
dabei vorteilhaft eine Bewegung der Elektronik 16 in 
Abstandsrichtung 7.

[0071] In den gezeigten Ausführungsbeispielen 
weist die Elektronik 16 rein beispielhaft eine Leiter-
platine 17 sowie lediglich in Fig. 4 gezeigte elektro-
nische Bauteile 18 auf, welche an der Leiterplatine 
17 angebracht sind. Die elektronischen Bauteile 18 
sind dabei insbesondere solche einer Leistungs-
elektronik. Wie Fig. 4 entnommen werden kann, 
sind die elektronischen Bauteile 18 bevorzugt auf 
der der Grundplatte 8 zugewandten Seite der Elekt-
ronik 16, insbesondere der Leiterplatine 17, angeord-
net. Da die Bauteile 18 üblicherweise im Betrieb 
erhöht Wärme erzeugen, kommt es somit zu einer 
effektiven und verbesserten Kühlung der Bauteile 
18 über die Grundplatte 8.

[0072] In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist, 
wie den Fig. 3 und Fig. 4 entnommen werden kann, 

zwischen der Elektronik 16 und der Grundplatte 8 ein 
thermisches Interfacematerial 22, auch unter der 
Abkürzung „TIM“ geläufig, angeordnet. Das thermi-
sche Interfacematerial 22 liegt bevorzugt flächig an 
der Elektronik 16 und an der Grundplatte 8 auf und 
erhöht die Wärmeübertragung zwischen der Elektro-
nik 16 und der Grundplatte 8. Dies führt insbeson-
dere zu einer verbesserten Kühlung der Elektronik 
16 und folglich zu einer erhöhten möglichen Leistung 
der Bodenbaugruppe 1 und/oder einem reduzierten 
Derating und/oder zu einer erhöhten Lebensdauer. 
Dabei wird das thermische Interfacematerial 22 in 
den gezeigten Ausführungsbeispielen durch die mit-
tels der Kontur 19 auf die Elektronik 16 wirkenden 
Beaufschlagung gegen die Grundplatte 8 gepresst. 
Dies führt zu einem verbesserten Kontakt des thermi-
schen Interfacematerial 22 sowohl mit der Elektronik 
16 als auch mit der Grundplatte 8. Insgesamt erfolgt 
also eine verbesserte Wärmeübertragung zwischen 
der Elektronik 16 und der Grundplatte 8. In den 
gezeigten Ausführungsbeispielen ist das thermische 
Interfacematerial 22 in Abstandsrichtung 7 elastisch, 
wobei die Beaufschlagung das thermisches Interfa-
cematerial 22 in Abstandsrichtung 7 komprimiert. 
Dies führt zu einem reduzierten thermischen Wider-
stand zwischen der Grundplatte 8 und der Elektronik 
16 und folglich einer weiter verbesserten Wärme-
übertragung zwischen der Elektronik 16 und der 
Grundplatte 8. Die elastische Eigenschaft des ther-
mischen Interfacematerial 22 sowie die mechanische 
Beaufschlagung führen ferner dazu, dass, beispiels-
weise über die Lebensdauer der Bodenbaugruppe 1 
auftretende, Abstandsänderungen in Abstandsrich-
tung 7 ausgeglichen werden. Dies führt zu einer ver-
besserten thermischen Verbindung zwischen der 
Elektronik 16 und der Grundplatte 8, auch wenn der-
artige Abstandsänderungen auftreten. Zudem führt 
die elastische Eigenschaft des thermischen Interfa-
cematerial 22 dazu, Änderungen der mechanischen 
Beaufschlagung der Elektronik 16 auszugleichen. 
Das heißt, dass die Elektronik 16 auf diese Weise 
mit einer definierten Kraft bzw. einem definierten 
Druck gegen die Grundplatte 8 beaufschlagt ist, 
wobei diese definierte Kraft auch bei besagten 
Abstandsänderungen aufrecht erhalten bleibt. Dies 
führt zu einer weiter verbesserten Wärmeübertra-
gung zwischen der Elektronik 16 und der Grundplatte 
8, auch wenn besagte Abstandsänderungen auftre-
ten. Ferner können auf diese Weise Beschädigungen 
der Elektronik 16 vermieden oder zumindest redu-
ziert werden. Wie Fig. 3 entnommen werden kann, 
kann dabei das thermische Interfacematerial 22 voll-
flächig zwischen Elektronik 16 und der Grundplatte 8 
angeordnet sein, wobei das thermische Interfacema-
terial 22 im Bereich der Tragsäulen 15 ausgespart ist, 
sodass die Tragsäulen 15 durch die Elektronik 16 
und das thermische Interfacematerial 22 hindurch 
an der Grundplatte 8 abgestützt sind. Wie Fig. 4 ent-
nommen werden kann, kann das thermische Interfa-
cematerial 22 alternativ lediglich in Bereichen mit 
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erhöhter Wärmeerzeugung zwischen der Grund-
platte 8 und der Elektronik 16 angeordnet sein. 
Diese Bereiche mit erhöhter Wärmeerzeugung sind, 
wie vorstehend erläutert, die elektronischen Bauteile 
18, sodass in dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungs-
beispiel das thermische Interfacematerial 22 lediglich 
lokal zwischen den Bauteilen 18 und der Grundplatte 
8 lokal angeordnet ist.

[0073] Bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbei-
spiel, in welchem die Kontur 19 der sichtbaren Trag-
säule 15 die Elektronik 16 unmittelbar in Abstands-
richtung 7 gegen die Grundplatte 8 mechanisch 
beaufschlagt, ist die Kontur 19 rein beispielhaft stu-
fenartig ausgebildet, wobei die Kontur 19 auf der von 
der Grundplatte 8 abgewandten Seite der Elektronik 
16 unmittelbar aufliegt. In der Folge beaufschlagt die 
Tragsäule 15 Elektronik 16 über die Kontur 19 
mechanisch in Richtung der Grundplatte 8.

[0074] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel, in welchem die Konturen 19 der sichtbaren 
Tragsäulen 15 die Elektronik 16 mittelbar über den 
im Hohlraum 14 angeordneten Niederhalter 23 in 
Richtung der Grundplatte 8 beaufschlagen, weist 
die jeweilige Tragsäule 15 zum Ausbilden der zuge-
hörigen Kontur 19 rein beispielhaft zumindest einen 
quer zur Abstandsrichtung 7 abstehenden Vorsprung 
30 auf. Der Niederhalter 23 ist zwischen den Vorsp-
rüngen 30 und der Elektronik 16, insbesondere der 
Leiterplatine 17, eingeklemmt, sodass der Niederhal-
ter 23 die Elektronik 16 mechanischen in Richtung 
der Grundplatte 8 beaufschlagt. Dabei liegt der Nie-
derhalter 23 an der jeweiligen zumindest einen zuge-
hörigen Kontur 19 zumindest einer Tragsäule 15 und 
an der Elektronik 16 an. Im gezeigten Ausführungs-
beispiel liegt der Niederhalter 23 unmittelbar an den 
zugehörigen und zwei Tragsäulen 15 zuzuordnen-
den Konturen 19 und an der Leiterplatine 17 an.

[0075] Der Niederhalter 23 ist aus einem magne-
tisch und/oder elektromagnetisch inaktiven, bevor-
zugt dielektrischen und/oder elektrisch isolierenden, 
Material hergestellt, um die im Betrieb im Hohlraum 
14 vorhandenen magnetischen und/oder elektro-
magnetischen Felder möglichst nicht zu beeinflus-
sen. Bei dem Niederhalter 23 handelt es sich dabei 
insbesondere um einen Kunststoffkörper 24. In dem 
in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Nie-
derhalter 23 ferner als ein Federelement 25 ausge-
bildet, welches in Abstandsrichtung 7 federnd wirkt. 
Zu diesem Zweck ist der Niederhalter 23 im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel aus einem dünnwandigen 
Material hergestellt und entsprechend geformt.

[0076] Die Grundplatte 8 ist vorteilhaft aus einem 
Metall oder einer Metalllegierung hergestellt. Dies 
führt zu einer verbesserten Wärmeübertragung zwi-
schen der Grundplatte 8 und der Elektronik 16. 
Zudem kann die Grundplatte 18 auf diese Weise 

zugleich als magnetische und/oder elektromagneti-
sche Abschirmung der Bodenbaugruppe 1 dienen. 
In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist die 
Grundplatte 8 ferner mit Kanälen 32 versehen, 
durch welche im Betrieb ein Fluid durchströmen 
kann. Zwischen der Grundplatte 18 und dem Fluid 
kommt es somit zu einer Wärmeübertragung, sodass 
eine verbesserte Temperierung der Elektronik 16 
erfolgt. Das Fluid nimmt im Betrieb insbesondere 
Wärme von der Grundplatte 8 auf, sodass die Grund-
platte 8 die Elektronik 16 verbessert kühlt.

[0077] Wie beispielsweise den Fig. 3 und Fig. 4 ent-
nommen werden kann, erstreckt sich die Grundplatte 
8 quer zur Abstandsrichtung 7 über die Elektronik 16 
hinaus. Somit temperiert die Grundplatte 8 auch den 
Hohlraum 14, sodass auch der Hohlraum 14 und 
folglich die Kernanordnung 10 und/oder die Spule 5 
mittels der Grundplatte 8 temperiert, insbesondere 
gekühlt, werden.

[0078] Die jeweilige Kontur 19 kann an der zugehö-
rigen Tragsäule 15 ausgeformt und somit mit der 
zugehörigen Tragsäule 15 monolithisch sein. Ebenso 
kann die Kontur 19 separat hergestellt und anschie-
ßend an der zugehörigen Tragsäule 15 befestigt 
sein. Vorstellbar ist es auch, zumindest eine der Kon-
turen 19 an der zugehörigen Tragsäule 15 in 
Abstandsrichtung 7 verstellbar anzubringen. Somit 
ist es beispielsweise möglich, die mechanische 
Beaufschlagung der Elektronik 16 in Richtung der 
Grundplatte 8 bei Bedarf zu ändern. Ferner lässt 
sich die Bodenbaugruppe 1 auf diese Weise verein-
facht montieren. Die in Abstandsrichtung verstellbare 
Anordnung der Kontur 19 an der zugehörigen Trag-
säule 15 kann beispielsweise über einen lediglich in 
Fig. 4 angedeuteten Gewindegang 26 erfolgen.

[0079] Die Fig. 5 bis Fig. 8 zeigen weitere Ausfüh-
rungsbeispiele der Konturen 19 in einer Seitenan-
sicht der Tragsäulen 15. Beim Ausführungsbeispiel 
der Fig. 5 ist die Tragsäule 15 gestuft ausgebildet, 
wobei der Querschnitt der Tragsäule 15 in Abstands-
richtung 7 hin zur Kernanordnung 10 stufenartig 
zunimmt, um die Kontur 19 auszubilden. Das Ausfüh-
rungsbeispiel in Fig. 6 unterscheidet sich von dem in 
Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel dadurch, dass 
der Vorsprung 30 in Abstandsrichtung 7 mittig der 
Tragsäule 15 angeordnet ist. Beim Ausführungsbei-
spiel der Fig. 7 weist die Tragsäule 15 zum Ausbilden 
der Kontur 19 eine quer zur Abstandsrichtung 7 ver-
laufende Aussparung 33 auf. Beim in Fig. 8 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel weist die Tragsäule 15 quer 
zur Abstandsrichtung 7 außen zumindest einen 
abstehenden Fortsatz 34 auf. Die jeweilige Kontur 
19 kann dabei symmetrisch und umlaufend 
geschlossen und/oder lediglich lokal an der zugehö-
rigen Tragsäule 15 vorgesehen sein.
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[0080] Wie den Fig. 3 und Fig. 4 entnommen wer-
den kann, weist die Bodenbaugruppe 1 in den 
gezeigten Ausführungsbeispielen eine Halterung 12 
zum Halten der Kernanordnung 10 auf. Die Kernan-
ordnung 10 wird dabei mittels der Halterung 12 in der 
Bodenbaugruppe 1 gehalten und an der Grundplatte 
8 abgestützt. Die Halterung 12 weist zum Abstützen 
der Kernanordnung 10 die Tragsäulen 15 auf. Zudem 
weist die Halterung 12 eine in Abstandsrichtung 7 zur 
Grundplatte 8 beabstandete Haltestruktur 13 auf, 
wobei der zumindest eine Kernkörper 11 auf der 
von der Grundplatte 8 abgewandten Seite der Halte-
struktur 13 angeordnet und durch die Haltestruktur 
13 in einer quer zur Abstandsrichtung 7 verlaufenden 
Ebene positioniert ist.

[0081] Wie den Fig. 3 und Fig. 4 ferner entnommen 
werden kann, weist die Bodenbaugruppe 1 auf der in 
Abstandsrichtung 7 von der Kernanordnung 10 
abgewandten Seite einen oberen Aufbau 35 auf, wel-
che die Spule 5 hält und mit der Halterung 12 mecha-
nisch derart verbunden ist, dass eine auf die Boden-
baugruppe 1, beispielsweise durch ein Kraftfahrzeug 
3, wirkende Last vom Aufbau 35 in die Tragsäulen 15 
und anschließend in die Grundplatte 8 weitergege-
ben wird. Der Aufbau 35 sowie die Halterung 12 
sind dabei derart ausgestaltet, dass dies beschädi-
gungsfrei erfolgt. Entsprechend sind insbesondere 
der Aufbau 35, die Halterung 12 sowie die Grund-
platte 8 hinsichtlich ihrer mechanischen Stabilität 
sowie Tragfähigkeit ausgelegt.

Patentansprüche

1. Bodenbaugruppe (1) für eine induktive Lade-
vorrichtung (2) zum induktiven Laden eines Kraft-
fahrzeugs (3) auf einem Untergrund (6), 
- mit einer Grundplatte (8) und einer Spule (5), wel-
che in einer Abstandsrichtung (7) zueinander beab-
standet sind, 
- mit einer zumindest einen Kernkörper (11) aufwei-
senden Kernanordnung (10) zur Magnetflussfüh-
rung, die in Abstandsrichtung (7) zur Grundplatte 
(8) und zur Spule (5) beabstandet und zwischen 
der Grundplatte (8) und der Spule (5) angeordnet 
ist, 
- wobei zwischen der Kernanordnung (10) und der 
Grundplatte (8) ein Hohlraum (14) ausgebildet ist, 
- wobei zwischen zumindest einem der wenigstens 
einen Kernkörper (11) und der Grundplatte (8) 
zumindest eine Tragsäule (15) verläuft, welche sich 
in Abstandsrichtung (7) durch den Hohlraum (14) 
erstreckt und die Kernanordnung (10) an der Grund-
platte (8) abstützt, 
- wobei im Hohlraum (14) eine Elektronik (16) ange-
ordnet ist, 
- wobei zumindest eine der wenigstens einen Trag-
säulen (15) eine Kontur (19) aufweist, 
- wobei die Elektronik (16) mittels zumindest einer 
der wenigstens einen Konturen (19) in Abstands-

richtung (7) mechanisch gegen die Grundplatte (8) 
beaufschlagt ist.

2. Bodenbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen der Elektronik (16) 
und der Grundplatte (8) ein thermisches Interface-
material (22) angeordnet ist, welches durch die mit-
tels der Kontur (19) auf die Elektronik (16) wirken-
den Beaufschlagung gegen die Grundplatte (8) 
gepresst ist.

3. Bodenbaugruppe nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, 
- dass das thermisches Interfacematerial (22) in 
Abstandsrichtung (7) elastisch ist, 
- dass die Beaufschlagung das thermisches Interfa-
cematerial (22) in Abstandsrichtung (7) komprimiert.

4. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
bis 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der wenigstens einen Konturen (19) die 
Elektronik (16) unmittelbar in Abstandsrichtung (7) 
gegen die Grundplatte (8) mechanisch beaufschlagt.

5. Bodenbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Kontur (19) auf der von 
der Grundplatte (8) abgewandten Seite der Elektro-
nik (16) aufliegt.

6. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
- dass im Hohlraum (14) zumindest ein Niederhalter 
(23) angeordnet ist, 
- dass zumindest eine der wenigstens einen Kontu-
ren (19) zumindest einen der wenigstens einen Nie-
derhalter (23) mechanisch in Richtung der Grund-
platte (8) beaufschlagt, sodass der zumindest eine 
Niederhalter (23) die Elektronik (16) in Abstands-
richtung (7) gegen Grundplatte (8) mechanisch 
beaufschlagt.

7. Bodenbaugruppe nach Anspruche 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest einer der wenigs-
tens einen Niederhalter (23) an zumindest einem 
der wenigstens einen zugehörigen Konturen (19) 
und an der Elektronik (16) anliegt.

8. Bodenbaugruppe nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer 
der wenigstens einen Niederhalter (23) elektrisch 
isolierend, insbesondere ein Kunststoffkörper (24), 
ist.

9. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
einer der wenigstens einen Niederhalter (23) ein in 
Abstandsrichtung (7) wirkendes Federelement (25) 
ist.
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10. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine der wenigstens einen Konturen (19) an der 
zugehörigen Tragsäule (15) in Abstandsrichtung (7) 
verstellbar ist.

11. Bodenbaugruppe nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine 
der wenigstens einen Tragsäulen (15) über einen 
Gewindegang (26) an der zugehörigen Tragsäule 
(15) angebracht und somit in Abstandsrichtung (7) 
verstellbar ist.

12. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Elekt-
ronik (16) eine Leiterplatine (17) aufweist, wobei die 
Elektronik (16) über die Leiterplatine (17) mecha-
nisch gegen die Grundplatte beaufschlagt ist.

13. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Elekt-
ronik (16) zumindest eine elektronisches Bauteil 
(18) aufweist, welches auf der der Grundplatte (8) 
zugewandten Seite der Elektronik (16) angeordnet 
ist.

14. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der wenigstens einen Tragsäulen (15) mit 
der Grundplatte (8) stoffschlüssig, insbesondere mit-
tels einer Klebverbindung (27), verbunden ist.

15. Bodenbaugruppe nach einem der Ansprüche 
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der wenigstens einen Tragsäulen (15) mit 
der Grundplatte (8) mittels einer Schraubverbindung 
(28), verbunden ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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